
Model - Vertrag TFP - Shooting 

1 Gegenstand des Vertrages 
Dieser Vertrag gilt für die Anfertigung von Fotoaufnahmen  in  

…………………………………………………………………………………………………… 

am ………………………  

Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Fotograf und Model vereinbaren 
die Anfertigung von Fotos in folgender Form: 

[   ] Portrait 

[   ] Erotische Fotografie 

[   ] Teilakt 

(Zutreffendes ankreuzen) 

2 Vereinbarungen zu den Pflichten der Vertragsparteien 
2.1 Der Fotograf verpflichtet sich, entsprechend dem vereinbarten Ort und der Zeit, Aufnah-
men vom Model zu fertigen. 

2.2 Das Model verpflichtet sich, entsprechend dem vereinbarten Ort und der Zeit, für Foto-
aufnahmen zur Verfügung zu stehen. 

Fotograf Model

Vorname, Name: Paul Simmen .................................................................

Strasse, Nr.: Blattnerweg 3 .................................................................

Postleitzahl, Ort: 3400 Burgdorf .................................................................

Email: paul.simmen@bluewin.ch .................................................................

Telefon: +41 79 475 28 00 .................................................................

Geburtsdatum: 23.09.1952 .................................................................

Paul Simmen 
Blattnerweg 3 

3400 Burgdorf 
079 475 28 00 

paul.simmen@bluewin.ch



2.4 Es handelt sich um ein TFP - Shooting (Time for Pictures) und deshalb heben sich Hono-
rarforderungen und / oder Forderungen zur Aufwandsentschädigung gegeneinander auf. 

2.5 Eventuell anfallende Kosten für das Anmieten eines Studios 

[   ] übernimmt der Fotograf. 

[   ] übernimmt das Model. 

[   ] werden zu gleichen Teilen vom Model und vom Fotografen übernommen. 

(Zutreffendes ankreuzen) 

2.6 Eventuell anfallende Kosten für eine Visagistin 

[   ] übernimmt der Fotograf. 

[   ] übernimmt das Model. 

[   ] werden zu gleichen Teilen vom Model und vom Fotografen übernommen. 

(Zutreffendes ankreuzen) 

2.7 Sollte der vereinbarte Termin im Verschulden einer Vertragspartei nicht zustande kom-
men, ist ein Ersatztermin zu stellen. Bei Absagen müssen erfolgte Auslagen der von der Ab-
sage betroffenen Partei ersetzt werden. Geltend gemacht werden können hier nur erfolgte, 
nachweisbare Auslagen. Weitergehender Schadenersatz erfolgt nicht. 

2.8 Das Model ist berechtigt, zum Shooting eine Person ihres / seines  Vertrauens mitzubrin-
gen. Diese Person wird den Ablauf der Aufnahmen nicht stören. 

2.9 Beide Parteien können Körperhaltungen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen. 

3 Vereinbarungen zu den Bildrechten 
3.1 Das Urheberrecht, auch Copyright © genannt, der Aufnahmen liegt beim Fotografen. Eine 
kommerzielle Nutzung der Aufnahmen oder der die Abtretung der Bildrechte an Dritte ist bei-
den Parteien untersagt, bzw. bedarf der schriftlichen Genehmigung beider Parteien in Form 
eines Zusatzvertrages.  

3.2 Das Model ist berechtigt die Bonus - Fotos, in unveränderter Form für private Zwecke, 
sowie für nichtkommerzielle Zwecke (Eigenwerbung z.B. Internet, Sedcard) in unveränderter 
Form als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien zu verwenden. 

3.3 Der Fotograf ist zu einer uneingeschränkten, zeitlich und örtlich unbegrenzten Nutzung, 
Speicherung und Verwertung der Bilder berechtigt. Der Fotograf ist berechtig, die Fotos für 
nichtkommerzielle Zwecke in veränderter und unveränderter Form als Print oder in digitaler 
Form in jeglichen Medien (Internet, Zeitung, Magazine, Ausstellungen) zu veröffentlichen, zu 
vertreiben oder auszustellen. 



3.5 Die Fotos dürfen nicht in Medien oder auf Internetseiten mit pornographischen oder men-
schenverachtenden Inhalten veröffentlicht werden. 

3.6 Eine Veröffentlichung der Bilder, die über Porträt - Fotografie  hinausgehen bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Models und des Fotografen. 

4 Sonstiges 
4.1 Mündliche Nebenabsprachen sind nicht getroffen. Alle Vertragsänderungen bedürfen der 
Schriftform. 

4.2 Die Nennung des Künstlernamens des Models bei Veröffentlichung der Bilder durch den 
Fotografen ist, sofern möglich, 

[   ] erforderlich [   ] gestattet [   ] nicht gestattet 

4.3 Die Namensnennung des Fotografen bei Veröffentlichung der Bilder durch das Model ist, 
sofern möglich, 

[   ] erforderlich. 

5 Bonus - Fotos 
Der Fotograf verpflichtet sich, dem Model pro ganze Stunde Dauer des Shootings fünf bear-
beitete Bilder abzugeben. 

Es wurde die Erstellung von ………………. Bonus - Fotos vereinbart. 

!  
Ort, Datum Fotograf 

!  
Ort, Datum Model


